
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Rundschreiben V 77/2020 
 
 

COVID-19-Prämien-Richtlinie der VKA 
 

Zulassung einer allgemeinen übertariflichen Ausnahme nach § 7 Abs. 2 der Sat-
zung des KAV Sachsen-Anhalt e. V. zur Anwendung der Arbeitgeberrichtlinie der 
VKA zur Honorierung besonderer Belastungen von Beschäftigten während der 
durch das Corona-Virus (SARS-CoV-2) verursachten COVID-19-Pandemie  
(COVID-19-Prämien-RL) 
 

17. Juli 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Mitgliederversammlung der VKA hat am 12. Mai 2020 die Arbeitgeberrichtlinie zur 
Honorierung besonderer Belastungen von Beschäftigten während der durch das 
Corona-Virus (SARS-CoV-2) verursachten COVID-19-Pandemie (COVID-19-Prä-
mien-RL) beschlossen. Der Richtlinientext ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Im Rahmen der COVID-19-Prämien-Richtlinie können die Mitgliedsverbände der VKA 
übertarifliche Regelungen zu treffen, die es ihren Mitgliedern ermöglichen, Prämien-
zahlungen zu leisten, um zusätzliche Belastungen von Beschäftigten während der 
durch das Corona-Virus verursachten COVID-19-Pandemie zu honorieren.  
 
Der Vorstand des KAV Sachsen-Anhalt e. V. hat die Thematik in seiner Sitzung 
am 29. Juni 2020 beraten und einstimmig beschlossen, die Anwendung der     
COVID-19-Prämien-Richtlinie der VKA für alle Mitglieder des KAV Sachsen-An-
halt e. V. freizugeben. 
 
Im Hinblick auf die Regelungsbedürftigkeit gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA hatten wir 
das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt mit Schreiben vom 
8.Juli 2020 um Erlass einer allgemeinen Ausnahme gebeten. Mit Schreiben vom 16. 
Juli 2020 hat das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt eine 
allgemeine Ausnahme zur Anwendung der COVID-19-Prämien-RL-VKA erlassen 
Diese ist als Anlage 2 beigefügt.  
Somit kann von der übertariflichen COVID-19-Prämien-RL der VKA Gebrauch ge-
macht werden. 
 
Die COVID-19-Prämien-Richtlinie ermöglicht, zur Abmilderung zusätzlicher Belastun-
gen von Beschäftigten während der durch das Corona-Virus (SARS-CoV-2) verursach-
ten COVID-19-Pandemie, die Gewährung von Prämienzahlungen bis zu einer Ge-
samthöhe von 1.500 EUR. Die Prämienzahlung kann in der Zeit vom 1. März bis zum 
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31. Dezember 2020, auch in mehreren Teilbeträgen, erfolgen. Alternativ oder in Kom-
bination können auch Sachleistungen gewährt werden, soweit es bei der Gesamthöhe 
von 1.500 EUR bleibt.  
 
Zusätzliche Belastungen können sich insbesondere aus Gesundheitsgefährdungen   
oder besonders hohem Arbeitsaufkommen im Bereich der Kranken- und Altenpflege, 
in den Gesundheitsämtern, der Feuerwehr oder beim Rettungsdienst, aber auch in 
anderen Bereichen ergeben. Es sollen Belastungen honoriert werden, die deutlich 
über die von allen Beschäftigten in dieser Krisensituation zu tragenden Belastungen 
hinausgehen.  
 
Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für Arbeitneh-
mer und Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen hat sich das BMF mit 
Schreiben vom 19. April 2020 gegenüber den obersten Finanzbehörden der Länder zu 
den Kriterien der Steuerfreiheit von Prämien geäußert (unser Rundschreiben V 66/ 
2020 vom 23. Juni 2020). Hierin wird bestätigt, dass öffentlich-rechtliche Arbeitgeber 
ebenso wie private Arbeitgeber gleichermaßen steuerfreie Beihilfen und Unterstützun-
gen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise gewähren 
können. Für die Steuerfreiheit der Leistungen ist erforderlich, dass es sich um Beihilfen 
und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen der Corona-Krise 
handelt. Es wird daher empfohlen, auch gegenüber den Beschäftigten deutlich zu ma-
chen, dass es sich bei der Prämie um eine „Beihilfe und Unterstützung zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise“ handelt. 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Zahlung nur an die Be-
schäftigten erfolgen darf, welche erheblichen/besonderen Belastungen (z.B. erhebli-
che Inanspruchnahme über die reguläre Arbeitszeit hinaus, erhöhten Infektionsrisiken 
im Rahmen der Tätigkeit während der Pandemie, etc.) ausgesetzt sind/waren. Würde 
die Zahlung auch an andere Beschäftigte (ohne pandemiebedingt besondere Belas-
tungen) erfolgen, kann dies den Verlust der Steuerfreiheit zur Folge haben. 
Da nicht auszuschließen ist, dass die Voraussetzungen zur Steuerfreiheit der v.g. Prä-
mie im Rahmen von Betriebsprüfungen geprüft werden, empfiehlt es sich, die Um-
stände zur Veranlassung der steuerfreien Zahlung zu dokumentieren. Hierzu ist als 
Anlage 3 ein Muster für einen Mitarbeiterbrief beigefügt, woraus sich ergibt, dass die 
Zahlung aus Anlass der besonderen Belastungen erfolgt. 
 
Die Prämienleistungen nach der Richtlinie sind bei der Bemessungsgrundlage für die 
Entgeltfortzahlung (§ 21 TVöD bzw. § 6 Abs. 3 TV-V) und für die Jahressonderzahlung 
(§ 20 TVöD) bzw. die Sonderzahlung (§ 16 TV-V) nicht zu berücksichtigen. Gleiches 
gilt für entsprechende Regelungen in anderen Bereichen, z. B. im TV-N LSA. Die Prä-
mienleistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 
Darüber, ob von der Anwendung der v. g. Prämienzahlung nach der Richtlinie der VKA  
Gebrauch gemacht wird, entscheidet der jeweilige Arbeitgeber. Auf die Beteiligung der 
Vertretung gemäß § 45 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 KVG LSA wird hingewiesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Diana Häseler-Wallwitz 
Verbandsgeschäftsführerin 



Fantasny-friedrich
Textfeld
Anlage 1



Fantasny-friedrich
Textfeld
Anlage 2





Anlage 3 
 
 
 
 

Muster Mitarbeiterbrief 
 
 
Frau/Herr … 
 
 
 
 
 
Zahlung einer Beihilfe/Prämie aus Anlass der COVID-19 Pandemie 
 
 
Sehr geehrte/ Frau/Herr …, 
 
Variante 1: 
 
während Ihrer Tätigkeit als … (z.B. Pandemiebeauftragter) waren Sie aufgrund der über die 
reguläre Arbeitszeit hinausgehenden Zeiten während der COVID-19 Pandemie besonderen 
(psychischen/körperlichen) Belastungen ausgesetzt.  
 
Zum Ausgleich dieser Belastungen erhalten Sie eine Beihilfe/Prämie in Höhe von … Euro 
(maximal 1.500 Euro). 
 
Die Beihilfe/Prämie wird mit dem Gehalt des Monats … ausgezahlt und auf Ihrer 
Gehaltsabrechnung als steuerfreie Beihilfe/Prämie ausgewiesen. 
 
Variante 2: 
 
Als Mitarbeiter/in im Bereich/der Abteilung … waren Sie aufgrund des Kontaktes mit … 
(Bürgern/Patienten/zu untersuchenden Personen) einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt. 
 
Zum Ausgleich dieser Belastungen erhalten Sie eine Beihilfe/Prämie in Höhe von … Euro 
(maximal 1.500 Euro). 
 
Die Beihilfe/Prämie wird mit dem Gehalt des Monats … ausgezahlt und auf Ihrer 
Gehaltsabrechnung als steuerfreie Beihilfe/Prämie ausgewiesen. 
 
Für Ihren Einsatz und Ihre Mithilfe bedanke ich mich recht herzlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
… 
 

 




